ZUR RÜCKFORDERUNG ÜBERHÖHTER KREDITZINSEN
OGH 18. 2. 2010, 8 Ob 98/09h
Zur Verjährung des Schadenersatzanspruches iVm überhöhten Kreditzinsen.

OGH 6. 5. 2008, 1 Ob 241/07h
ÖBA 2008/1498, 663 = ZFR 2008/116, 200 = ecolex 2008/264
OGH 8. 2. 2008, 9 Ob 23/07h 
ecolex 2008/149, 426 mit zustimmender Anm G. Graf
Unzulässige Zinsanpassungsklausel – Verjährung wegen Schadenskenntnis eines Dritten (AK)

1. Die Verwendung einer mit § 6 Abs 1 Z 5 KSchG unvereinbaren (weil unbestimmten) Zinsänderungsklausel durch die Bank im Rahmen von Verbraucherkreditverträgen stellt ein rechtswidriges Verhalten dar, das geeignet ist, eine Schadenersatzpflicht der Bank zu begründen, wenn dem Kunden durch Zinsen-Überzahlung ein Schaden entsteht. Für das Verschulden gilt der objektivierte Maßstab des § 1299 ABGB; die Beweislast für das fehlende Verschulden trifft nach § 1298 ABGB den Kreditgeber.

2. Der Schadenersatzanspruch verjährt jedenfalls ab Kenntnis von Schaden und Schädiger. Der Kenntnis des Geschädigten steht die Kenntnis von Personen (AK) gleich, deren sich der Geschädigte zur Ermittlung des Schadens bedient.
OGH 23. 5. 2006, 4 Ob 10/06h
ecolex 2006/320, 754
OGH sieht Mittelwert aus SMR und VIBOR/EURIBOR erneut als geeigneten Ersatz für unwirksame Zinsanpassungsklauseln an (so bereits 9 Ob 62/04i, 6 Ob 172/05w, 3 Ob 236/05k).

OGH 26. 4. 2006, 3 Ob 236/05k
ecolex 2006/277, 654
OGH folgt in den Fragen des Schadenersatzes und der diesbezüglichen Verjährung der bisherigen Rsp.
OGH 16. 2. 2006, 6 Ob 172/05w
ecolex 2006/165, 383 = ÖBA 2006/1358, 595 = JBl 2006, 658
In den Fragen des Bereicherungs- und Schadenersatzanspruchs sowie der Verjährung dieser Ansprüche folgt die E der bisherigen Rsp.
Zum Ersatz der nichtigen Zinsänderungsklausel durch ergänzende Vertragsauslegung:

Die prinzipielle Ablehnung des der Klage  zugrunde liegenden aus dem Mittel von VIBOR und SMR gebildeten Indikators durch das BerG steht mit der neueren Rsp nicht im Einklang. Vielmehr hat der OGH in der E 9 Ob 62/04i eine derartige, von zahlreichen Kreditinstituten seit 1997 verwendete Klausel als möglicherweise dem hypothetischen Parteiwillen am ehesten entsprechend angesehen, weil im zugrunde liegenden Fall schon in der ursprünglichen Klausel Elemente des Kredit- als auch des Geld- und Kapitalmarkts angedeutet waren. G. Graf (ÖBA 2005,648) pflichtete diesem Ansatz bei. Die Maßgeblichkeit der späteren Vertragspraxis liegt darin, dass die Verwendung der Klausel durch die Bank zum Ausdruck bringt, dass diese Klausel aus ihrer Sicht am besten geeignet ist, das angestrebte Ziel der Anbindung des Vertragszinses an die allgemeine Entwicklung des Geld- und Kapitalmarkts zu gewährleisten (G. Graf, aaO). In diesem Sinne könnten daher auch von der bekl Partei nach 1997 verwendete (zulässige) Zinsgleitklauseln Aufschlüsse über den aus Sicht der Bekl am ehesten geeigneten Indikator bieten.
Im vorliegenden Fall hat die Bekl in der ursprünglichen Zinsanpassungsklausel gerade nicht ausschließlich auf die Höhe der Einlagenzinssätze abgestellt, sondern auch auf Änderungen der Bankrate, der Kapitalmarktrendite, kredit- und währungspolitische Maßnahmen und die Bestimmungen über die Verzinsung von geförderten Krediten, mithin auch auf Aspekte des Kapital- und Geldmarktes. In Hinblick darauf wäre das von der Revisionswerberin vertretene Abstellen nur auf die konkrete Refinanzierungssituation der Bekl unter Ausklammerung der Entwicklung des Kapital- und Geldmarktes einseitig.
Selbst wenn es zuträfe, dass ein durchschnittlicher Kreditnehmer sich am ehesten unter dem Begriff „Einlagenzinsen“ etwas „vorstellen kann“, vermag dies weder die einseitige und von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung losgelöste Anbindung des Zinssatzes nur an den Einlagenzinssatz noch das Abstellen gerade auf den Indikator „Verzinsung Primäreinlagen Raiffeisen-Bankengruppe Salzburg“ zu begründen. Gegen die Heranziehung des Indikators „Verzinsung Primäreinlagen Raiffeisen-Bankengruppe Salzburg“ spricht zudem – abgesehen davon, dass nach den Feststellungen die bekl Partei sich in den letzten drei Jahren nicht einmal selbst an den von ihr gewünschten Indikator gehalten hat - , dass dieser Indikator nicht veröffentlicht wird und daher allfällige Zinsänderungen vom Kreditnehmer in keiner Weise nachvollzogen werden können. Im Übrigen hat der OGH bereits in mehreren E ausgesprochen, dass die vom Kreditinstitut selbst festgesetzten Einlagezinsen keinen ausreichenden Indikator für die Anpassung der Kreditzinsen darstellen (9 Ob 62/04i), weil es hier an einem ausreichend vorhersehbaren objektiven Merkmal fehlt. Ähnliche Bedenken stellen sich aber bei dem von der bekl Partei gewünschten Abstellen auf die Einlagenzinsen einer – noch dazu regional beschränkten – Bankengruppe, der die bekl Partei angehört.
HG Wien 26. 1. 2006, 1 R 248/05z
ecolex 2006/317, 751 = VRInfo 2006 H 8, 3 
Zum Verjährungsbeginn von Schadenersatzansprüchen wegen überhöhter Kreditzinsen
Die dreijährige Verjährungsfrist des § 1489 ABGB beginnt mit dem Zeitpunkt zu laufen, in dem der Ersatzberechtigte sowohl den Schaden als auch den Ersatzpflichtigen soweit kennt, dass eine Klage mit Aussicht auf Erfolg erhoben werden kann.
Eine Nachforschungs- bzw Erkundigungsobliegenheit trifft den Geschädigten nur bei verdichteten Verdachtsmomenten und darf nicht überspannt werden.
Eine Verletzung dieser Obliegenheit liegt jedenfalls nicht vor, wenn der Geschädigte fachkundige Beratung, in concreto bei der AK, in Anspruch nimmt und in der Folge die Kreditberechung urgiert. Verzögerungen im Bereich der AK sind dem Geschädigten nicht anzulasten.
OGH 25. 1. 2006, 7 Ob 204/05h 
ÖBA 2006/1357, 592
Der OGH hat sich bereits mehrfach mit der Frage, ob und unter welchen Umständen ein Schadenersatzanspruch aus der Verwendung einer mit dem Bestimmtheitsgebot des § 6 Abs 1 Z 5 KSchG unvereinbaren Zinsanpassungsklausel abgeleitet werden kann, auseinandergesetzt (10 Ob 23/04m, 3 Ob 148/04t, 7 Ob 190/04y und 1 Ob 68/05i). Danach – und dem schließt sich der erkennende Senat an – kann in der Verwendung einer mit § 6 Abs 1 Z 5 KSchG unvereinbaren Zinsänderungsklausel durch die bekl Bank im Rahmen von Verbraucherkreditverträgen – wie hier – ein rechtswidriges Verhalten liegen, das geeignet ist, eine Schadenersatzpflicht der Bank zu begründen, wenn dem Kunden durch dieses Verhalten überhaupt ein Schaden entsteht. Es liegt nämlich die Verletzung einer vorvertraglichen Verhaltenspflicht, „bei der Aufstellung vnon ABG auf die berechtigten Interessen der künftigen Vertragspartner Rücksicht zu nehmen, insbesondere keine sittenwidrigen, grob unbilligen oder sozialschädlichen Klauseln aufzustellen“, vor (vgl hiezu Schuhmacher Verbraucherschutz und Vertragsanbahnung [1983] 155 f; Leitner, ecolex 2003, 662). Für das Verschulden gilt der objektivierte Maßstab des § 1299 ABGB. Die Beweislast für das fehlende Verschulden trifft nach § 1298 ABGB den Kreditgeber. Das Vereinbaren einer gesetzwidrigen Vertragsbestimmung stellt daher in der Regel eine rechtswidrige und schuldhafte Handlung dar, da von einem juristisch beratenen Großunternehmer, wie dies Banken sind, erwartet werden kann, dass er sich vor der Vereinbarung von Vertragsbedingungen darüber informiert, ob diese den gesetzlichen Vorgaben entsprechen oder nicht. Nur in solchen Fällen, in denen die gesetzlichen Vorgaben unklar sind, könnte eingewendet werden, dass die Unzulässigkeit einer Klausel für den Unternehmer im Zeitpunkt der Aufstellung auch bei Aufwendung der gebotenen Sorgfalt (gewissenhafte Beschäftigung mit Gesetz, Rsp und Lehre) nicht zu erkennen und die Aufnahme der Klausel in die ABG daher nicht schuldhaft gewesen sei. Die Weiterverwendung einer solchen Klausel und die Berufung auf diese ist aber ab dem Zeitpunkt, in dem die Rechtsunwirksamkeit erkannt werden musste, jedenfalls als rechtswidrig zu qualifizieren (10 Ob 23/04m, 7 Ob 190/04y, 1 Ob 68/05i; je mwN). Die Verwendung von Klauseln, die dem Bestimmtheitsgebot nicht entsprachen, stellt daher auch unter der Berücksichtigung der damals bestehenden Gesetzeslage, Rsp und Lehre ein Verschulden dar (10 Ob 23/04m, 7 Ob 190/04y, 1 Ob 68/05i). Aus den Anmerkungen von Lukas in JBl 2005, 450 und Apathy in ÖBA 2005, 557 ergeben sich keine Bedenken gegen die dargelegte Judikaturlinie.
Zur Frage des Beginns der Verjährungsfrist des Schadenersatzanspruchs ist auszuführen, dass die Erkundigungsobliegenheit des Kreditnehmers nicht überspannt werden soll. Der Kreditnehmer kann der Bank vertrauen, dass sie keine nach der Rechtslage unzweifelhaft nichtige Vertragsklauseln vereinbart. Erst wenn der Kreditnehmer Verdachtsmomente hat, aus denen er schließen kann, dass diese Verhaltenspflicht von den Banken nicht eingehalten worden sein könnte, kommt seine Erkundigungsobliegenheit im oben dargelegten Sinn zum Tragen, und es ist von ihm zu verlangen, dass er Maßnahmen setzt, um das Verhalten der Bank zu kontrollieren.
Zur Schadensermittlung sei auf Folgendes hingewiesen: Im Sinne der Vorentscheidungen, insb 4 Ob 73/03v, 9 Ob 62/04i und 1 Ob 68/05i, scheidet infolge des unzweifelhaften Willens der Parteien, keinen Fixzinssatz zu vereinbaren, der ersatzlose Wegfall der gesamten Zinsanpassungsklausel aus. Es hat daher die Vertragsinterpretation und –ergänzung nach den allgemeinen Regeln zu erfolgen. Es ist zunächst auf den hypothetischen Parteiwillen Bedacht zu nehmen. Dabei können die Parameter „Diskontsatz“ und „Lombardsatz“ gegebenenfalls wieder Berücksichtigung finden. Bei der gebotenen ergänzenden Vertragsauslegung ist auch sicherzustellen, dass die Zinsanpassungsklausel die Bank nicht einseitig begünstigt. Es muss gewährleistet sein, dass eine Bank bei sinkendem Zinsniveau und Verbesserung der Refinanzierungskonditionen auch zur entsprechenden Herabsetzung des Zinssatzes gegenüber dem Kreditnehmer verpflichtet ist (Anpassungssymetrie). Davon ist aber die bekl Partei offenbar ohnedies ausgegangen, da sie sich bereits vorher zu einer Zinssenkung bereit erklärt hat. Diese Umstände sind mit den Parteien zu erörtern. Die Suche nach einer angemessenen Regelung hat sich daran zu orientieren, was redliche und vernünftige Parteien bei angemessener Berücksichtigung der Interessen beider Parteien vereinbart hätten, wenn sie sich bei Vertragsschluss der Ungültigkeit der von ihnen gewollten Zinsenanpassungsklausel bewusst gewesen wären. Im Falle von Schwierigkeiten bei der Feststellung eines hypothetischen Parteiwillens bleibt noch die Ergänzung nach redlicher Verkehrsübung, Treu und Glauben usw, also die Feststellung dessen, was „sich“ für diesen Vertrag „gehört“ (vgl 4 Ob 73/03v, 9 Ob 62/04i, 1 Ob 68/05i).
OGH 9. 11. 2005, 1 Ob 162/05p
OGH folgt zur Frage des Verjährungsbeginns der Rückforderung überhöhter Kreditzinsen der bisherigen Rsp.

OGH 9. 11. 2005, 1 Ob 68/05i
ecolex 2006/76, 208 = ÖBA 2006/1345, 445 mit Anm Rummel
Selbst wenn beim Annuitätenkredit die Zinssatzänderung zu einer Veränderung der Ratenhöhe bei gleichbleibender Anzahl der Raten („variable Annuitäten bei unveränderter Gesamtlaufzeit“) führt, tritt die Bereicherung nicht mit jeder (überhöht) geleisteten Rate, sondern erst mit dem Eintritt in die „Überzahlungsphase“ ein. Für die Frage des Eintritts der Bereicherung und damit des Beginns der Verjährung von Bereicherungsansprüchen ist also der Zeitpunkt des Eintritts in die „Überzahlungsphase“ maßgeblich.

Wie in den E des OGH zu 10 Ob 23/04m und 7 Ob 190/04y vertritt auch der hier erkennende Senat die Auffassung, dass die Verwendung einer mit § 6 Abs 1 Z 5 KSchG unvereinbaren (weil unbestimmten) Zinsänderungsklausel durch die beklagte Bank im Rahmen von Verbraucherkreditverträgen ein rechtswidriges Verhalten darstellt, das geeignet ist, eine Schadenersatzpflicht der Bank zu begründen, wenn dem Kunden durch dieses Verhalten ein Schaden entsteht. Für das Verschulden gilt der objektivierte Maßstab des § 1299 ABGB; die Beweislast für das fehlende Verschulden trifft nach § 1298 ABGB den Kreditgeber.

Zum Beginn der (schadensrechtlichen) Verjährungsfrist ist darauf zu verweisen, dass nach stRsp dem Ersatzberechtigten Schaden und Schädiger soweit bekannt sein müssen, dass er eine Klage mit Aussicht auf Erfolg erheben kann; die Erkundigungspflicht des Geschädigten darf nicht überspannt werden. Vor dem Zeitpunkt, in dem sich die einschlägigen Medieninformationen derart verdichtet hatten, dass für Kreditnehmer ersichtlich werden musste, auch ihre Kreditverträge seien inkorrekt abgerechnet, kann eine Verletzung der die Kreditnehmer treffenden Obliegenheit, Erkundigungen bzw fachlichen Rat einzuholen, keinesfalls angenommen werden.

OGH 11.8.2005, 2 Ob 98/03f: 
ÖBA 2006/1324, 134 = ecolex 2005/432, 909 = RdW 2006/17, 20
Die Bereicherung des Darlehensgebers wegen dem Darlehensnehmer überhöht verrechneter und von diesem geleisteter Darlehenszinsen tritt bei Pauschalraten (Zinsen und Kapital) erst mit der Tilgung aller Rückzahlungsansprüche des Darlehensgebers ein, weshalb die Verjährung von bereicherungsrechtlichen Rückforderungsansprüchen des Darlehensnehmers nicht vor deren Tilgung beginnen kann. 

Die unbestimmte Zinsanpassungsklausel ist insgesamt gesetzwidrig iSd § 6 KSchG aF und bewirkt Teilnichtigkeit des Darlehensvertrages ex tunc. Es ist zwar die gesetzwidrige Klausel, nicht aber der gesamte Vertrag nichtig. Eine Vertragsanpassung hat nach den allgemeinen Regeln der Vertragsinterpretation- Ergänzung zu erfolgen. Die Suche nach einer angemessenen Regelung hat sich daran zu orientieren, was regelmäßig vernünftige Parteien bei angemessener Berücksichtigung der Interessen beider Teile vereinbart hätten, wenn sie sich bei Vertragsabschluss der Ungültigkeit der von ihnen gewollten Zinsanpassungsklauseln bewusst gewesen wären, wobei die subjektive Äquivalenz zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gewahrt bleiben muss. 

Die Frage, was redliche und vernünftige Parteien bei angemessener Berücksichtigung der Interessen beider Teile vereinbart hätten, wenn sie sich bei Vertragsabschluss der Ungültigkeit der zugrunde gelegten Zinsanpassungsklausel bewusst gewesen wären, ist am Erfahrungshorizont bei Vertragsabschluss zu messen. Zu prüfen ist daher im fortgesetzten Verfahren, ob und in welchem Umfang es zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (1991) objektive Pararmeter gab. Ob die vom Kläger gewünschte Klausel aus einem Mittel von Sekundärmarktrendite und VIBOR (bzw ab 1.1.1991 EURIBOR) herangezogen werden kann, wird am Erfahrungshorizont zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zu prüfen sein. Falls sich bei der Erforschung der Parteienabsicht  bzw des "hypothetischen Parteiwillens" Schwierigkeiten ergeben, bleibt die Ergänzung nach redlicher Verkehrsübung, Treu und Glauben. Auch dies könnte dazu führen, dass eine Gleitklausel iSd § 6 Abs 1 Z 5 KSchG neu als vernünftige Mitte gefunden wird. 
OGH 31. 3. 2005, 3 Ob 148/04t:
ÖBA 2005/1291, 554 mit Anm Apathy = ecolex 2005/206, 445 mit Anm Klauser 
Die Ausführungen der zweiten Instanz bieten keinen Anlass, von der Rsp zur dreijährigen Verjährungsfrist bei der Rückforderung überhöhter Zinsen aus dem Titel der Bereicherung abzugehen. Bei Pauschalraten tritt die Bereicherung des Darlehensgebers wegen vom Darlehensnehmer diesem überhöht verrechneter und von diesem geleisteter Darlehenszinsen erst mit der Tilgung aller Rückzahlungsansprüche des Darlehens ein, weshalb auch die Verjährung von bereicherungsrechtlichen Rückforderungen des Darlehensnehmers nicht vor deren Tilgung beginnt.

Der durch überhöhte Zinszahlungen verursachte Schaden wäre dann verschuldet, wenn die Gesetzwidrigkeit der Vertragsklausel (sowie allenfalls deren Umsetzung in Form zu Unrecht unterlassener Zinssenkungen) für die beklagte Partei erkennbar war.

OGH 20. 4. 2005, 7 Ob 222/04d
ecolex 2005/234, 532 mit Anm Klauser = ÖBA 2005/1308, 812
Der Kreditgeber wird durch die Berechnung überhöhter Zinsen erst bei vollständiger Kapitaltilgung bereichert. Erst in diesem Zeitpunkt steht daher der entsprechende Bereicherungsanspruch zu; und auch die Verjährungsfrist beginnt erst in diesem Zeitpunkt zu laufen. Ob der Bereicherungsanspruch wegen zuviel bezahlter Darlehenszinsen entgegen der jüngsten Rsp des OGH nicht in drei, sondern erst in 30 Jahren verjährt, kann unerörtert bleiben.
OGH 20.4.2005, 7 Ob 190/04y 
ecolex 2005/235, 532 mit Anm Klauser = ÖBA 2005/1307, 807
Der OGH schließt sich in der Frage des Beginns der Verjährungsfrist für die bereicherungsrechtliche Rückforderung der E 3 Ob 234/04i an und in der Frage des Schadenersatzanspruchs der E 10 Ob 23/04m

OGH 22.3.2005, 10 Ob 23/04m:
JBl 2005, 443 mit Anm Lukas = ÖBA 2005/1290, 546 mit Anm Apathy = ecolex 2005/205, 443 = EvBl 2005/140, 672 = RdW 2005/448, 418 = SZ 2005/46
Eine Klausel, die eine Erhöhung des Zinssatzes in das bloße "Ermessen" des Kreditgebers ("in einem angemessenen Ausmaß") stellte, war für die beklagte Partei - bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt - erkennbar gesetzwidrig, weil durch das Gesetz gerade eine solche (rein) subjektive Komponente ausgeschlossen werden sollte. Die Verwendung von Klauseln, die dem Bestimmtheitsgebot nicht entsprachen, stellte daher unter Berücksichtigung der bereits damals bestehenden Gesetzeslage, Rechtsprechung und Lehre ein objektiv sorgloses und schuldhaftes Verhalten dar.

Beginn der Verjährungsfrist für den Schadenersatzanspruch in dem Zeitpunkt, in dem die Kreditnehmer aufgrund von Zeitungsberichten davon erfahren haben, dass "die Banken allenfalls zuviel Kreditzinsen berechnet haben".

OGH 6.4.2005, 9 Ob 62/04i 
ecolex 2005/207, 445 = ÖBA 2005/1296, 642 mit Anm Graf = RdW 2005/440, 405 mit Anm Vonkilch
In der Frage des Beginns der Verjährungsfrist für den bereicherungsrechtlichen Anspruch schließt sich der OGH der E 3 Ob 234/04i an.

Zur Frage der Vertragsanpassung: Ob die vom Kläger ins Treffen geführte Klausel aus einem Mittel von Sekundärmarktrendite und VIBOR (bzw ab 1.1.1999: EURIBOR) zur Vertragsergänzung herangezogen werden kann, wird insbesondere am Erfahrungshorizont des Jahres 1991 bzw 1993 zu messen sein. Für eine solche Heranziehung könnte sprechen, dass schon in der seinerzeitigen Klausel sehr wohl Elemente des Kredit- als auch des Geld- und Kapitalmarkts angedeutet werden. Nur mit einer Relation zu den von der Beklagten selbst festgesetzten Einlagezinsen wird für eine Ergänzung aber nicht das Auslangen gefunden werden können, weil es hier an einem ausreichend vorhersehbaren objektiven Merkmal fehlt.

OGH 26.1.2005, 3 Ob 234/04i
ecolex 2005/125, 284= ÖBA 2005/1271, 342 mit Anm Madl = JBl 2005, 382 mit Anm Rummel
Zur Verjährung der Rückforderung überhöhter Kreditzinsen:

Verjährungsfrist beginnt erst in dem Zeitpunkt, in dem der Kredit bei ordnungsgemäßer Verzinsung bereits getilgt gewesen wäre.

Vgl aber Dullinger, FS Welser (2004) 121

OGH 24.6.2003, 4 Ob 73/03v : ecolex 2003/263, 664 = ÖBA 2003/1142, 774 = JBl 2004, 50 mit Anm Rummel 

OGH 26.6.2003, 2 Ob 106/03g: ecolex 2003/264, 666 = ÖBA 2003/1143, 779 = JBl 2004, 185
OGH 21.8.2003, 3 Ob 280/02a: ÖBA 2004/1167, 57 mit Anm Koziol
Gültigkeitsvoraussetzungen von Zinsanpassungsklauseln in Kreditverträgen vor In-Kraft-Treten der KSchG-Novelle 1997; Verjährung der Rückforderung von überhöhten Kreditzinsen in drei Jahren.
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